
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1921/11/23 1Ob826/21,
1Ob738/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1921

Norm

ABGB §970b

Rechtssatz

Zur Auslegung des § 970 b ABGB in betreff der Anzeigepflicht des Beschädigten gegenüber dem Wirte.

Entscheidungstexte

1 Ob 826/21

Entscheidungstext OGH 23.11.1921 1 Ob 826/21

Veröff: SZ 3/116

1 Ob 738/81

Entscheidungstext OGH 02.12.1981 1 Ob 738/81

nur: Zur Auslegung des § 970 b ABGB in betreff der Anzeigepflicht des Beschädigten. (T1) Beisatz: Wird die Anzeige

bei einer dritten Person, wozu auch die zuständige Sicherheitsdienststelle zu zählen ist, erstattet, kommt der

Geschädigte seiner unverzüglichen Anzeigepflicht nur nach, wenn der Dritte rechtzeitig den Unternehmer

verständigte. (T2) Veröff: JBl 1982,537 = ZVR 1983/10 S 17 = SZ 54/181
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